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Bisher mussten Eigentümer:innen von selbst genutz-
tem Wohnraum den sogenannten Eigenmietwert 
versteuern. Mit der Abschaffung entfällt diese Pflicht. 
Gleichzeitig können Unterhaltskosten für selbst ge-
nutzte Immobilien und Schuldzinsen nicht mehr 
steuerlich geltend gemacht werden. Wer zum ersten 
Mal eine selbst genutzte Immobilie kauft, profitiert 
für maximal 10 Jahre von einem beschränkten 
Schuldzinsabzug, der jährlich um 10% reduziert wird. 
Vermietete Liegenschaften bleiben von diesen Än-
derungen unberührt. Für Kantone mit vielen Zweit-
wohnungen, insbesondere in Berg- und Tourismus-
regionen, kann die Abschaffung des Eigenmietwerts 
zu erheblichen Einnahmeausfällen führen. Deshalb 
ist vorgesehen, dass die Kantone eine Objektsteuer 
auf Zweitwohnungen einführen können, um diese 
Einbussen auszugleichen. Die Reform wird voraus-
sichtlich frühestens ab 2028 umgesetzt.

Wer profitiert von der Abschaffung?
Besitzer:innen von Neubauten, Erstkäufer:innen und 
pensionierte Eigentümer:innen mit geringen Hypo-
theken und Unterhaltskosten. Wer eine ältere oder 
renovationsbedürftige Immobilie mit hohen Zins- 
oder Unterhaltskosten besitzt, profitiert hingegen 
nicht von der Abschaffung.

Was muss vor der Abschaffung unternommen 
werden?
Grössere werterhaltende Sanierungen sollten vor In-
krafttreten der neuen Regelung vorgenommen wer-
den. Planen Sie frühzeitig – es wird erwartet, dass 
viele Eigenheimbesitzende vorher sanieren werden. 
Deshalb könnte es schwierig werden, Handwerks- 
betriebe zu finden. 

Soll ich meine Hypothek jetzt amortisieren?
Ob die Hypothek mit den langfristig nicht benötigten 
Vermögenswerten amortisiert werden soll oder nicht, 
ist abhängig von den zu erwartenden Vermögens-
erträgen des Kapitals (z. B. Zins auf dem Sparkonto 
oder Wertschriftenrendite). Sofern diese tiefer sind 
als die zu bezahlenden Hypothekarzinsen, sollte die 
Hypothek amortisiert werden. Falls die Erträge höher 
sind als die Hypothekarzinsen, lohnt sich eine Amor-
tisation nicht. Weiter gilt es zu berücksichtigen, dass 
eine Amortisation Kapital im eigenen Haus bindet. 
Der amortisierte Betrag steht nicht mehr für Investi-
tionen, Notfälle, Erbvorbezüge, Pensionskassenein-
käufe, persönliche Projekte oder für die Finanzierung 
des Lebensstandards zur Verfügung. Besonders Pen-
sionierte sollten darauf achten, dass sie über genü-
gend liquide Mittel verfügen. 
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Die Abschaffung des Eigenmietwerts markiert einen zentralen Wandel in der 
Besteuerung von Wohneigentum in der Schweiz. Dieser Artikel erklärt, was 

sich für Eigenheimbesitzende ändert, wer davon profitiert, welche Nachteile es 
geben kann und wie Sie Ihre Finanzplanung anpassen sollten.
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Fazit
Die Abschaffung des Eigenmietwerts bringt für Ei-
genheimbesitzende sowohl Chancen als auch Her-
ausforderungen. Es ist entscheidend, die eigene Fi-
nanz- und Steuerplanung zu prüfen. Wir empfehlen 
Ihnen, sich unabhängig beraten zu lassen.
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